
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31. 07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548). 
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 19.11.2007 (GVBI. I S. 792) 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen als Gestal-
tungssatzung gem. § 81 HBO in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, am: 
__.__.____. 
 
Usingen, den ............................ 
 
                     (Siegel) 
                                                                                                                                                                             
........................................ 
                                Drexelius (Bürgermeister) 
 

 
SATZUNGSBESCHLUSS 
Als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen, in 
der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am: __.__.____. 
 
 Usingen, den ........................ 
 
                     (Siegel) 
                                                                                                                                    
                                                                                                               
...................................... 
                                 Drexelius (Bürgermeister) 
 

 
GENEHMIGUNGSVERMERK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERÖFFENTLICHUNG / RECHTSKRAFT 
 
Bekanntmachung des Planes gem. § 10 BauGB / des Satzungsbeschlusses durch Veröffentlichung im 
Usinger Anzeiger am: ............................. 
 
Usingen, den ...................... 
   
                     (Siegel) 
                                                                                                                 ...................................... 
                                                                                                                 Drexelius (Bürgermeister)  
 

 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

 
Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweis des 
Liegenschaftskatasters vom ................................. übereinstimmen. 
 
Usingen, den .............................. 
                                                                                Amt für Bodenmanagement 
                                                                                Im Auftrag: 
 
                                                                                ………………………………….. 
                                              Siegel                        ( Unterschrift ) 
 
 
AUFSTELLUNG 
 
Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung gem. § 2 (1) BauGB vom 22.11.2004.  
 
Usingen, den .......................... 
                           
                     (Siegel) 
                                                                                                                               
........................................ 
                                Drexelius (Bürgermeister)   
 

 
 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  
gem. § 2 (1) BauGB) durch Veröffentlichung im 
Usinger Anzeiger am 13.09.2008. 
 
Usingen, den ............................. 
 
                  (Siegel)                                                                         
                                                                                                          
........................................ 
                              Drexelius (Bürgermeister) 

 
BÜRGERBETEILIGUNG 
 
Beteiligung der Bürger am Planverfahren gem.  
§ 3 (1) BauGB durch Anhörung in der Zeit vom 
22.09.2008 bis 24.10.2008 und durch Auslegung 
eines Vorentwurfes nach vorheriger Bekanntma-
chung. 
 
Usingen, den ............................ 
 
                     (Siegel) 
                           
                                ....................................... 
                                Drexelius (Bürgermeister) 
 

 
TRÄGERBETEILIGUNG  
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am 
Planverfahren gem. § 4 (1) BauGB mit Anschrei-
ben vom 10.09.2008. 
 
 
Usingen, den …………………….. 
 
                   (Siegel) 
                                         
 
                               ........................................ 
                               Drexelius (Bürgermeister) 
 

 
OFFENLAGE 

Stadtverordnetenbeschluss zur Offenlage  des Bebauungsplanentwurfes einschl. Begründung  
gem. § 3 (2) BauGB  am: 29.06.2009. 
 
Veröffentlichung des Offenlagebeschlusses im Usinger Anzeiger am: 07.08.2009. 
 
Zeitpunkt und Dauer der Offenlage        vom: 14.08.2009 bis: 15.09.2009 (einschl.).          
 
Usingen, den ..................................... 
                                                                      (Siegel) 
                                                                                                            ............................................ 
                                                                                                            Drexelius (Bürgermeister) 
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Teil A    
 
Planungsrechtliche Festsetzungen  

  
2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 B auGB) 

 
2.1.1 Sondergebiet (SO): 

Sondergebiet i.S. § 11 Abs. 2 BauNVO; hier: Medizinisch-Klinisches Zentrum (SOMKZ). 
Das Sondergebiet dient vorwiegend der stationären und ambulanten medizinischen Ver-
sorgung der Bevölkerung einschließlich medizinischer Nachsorge sowie der Aus- und Fort-
bildung im Sinne eines umfassenden Gesundheitskompetenzzentrums. 
 
Innerhalb des Sondergebietes SOMKZ sind zulässig:  
 

- Anlagen und Einrichtungen für die stationäre und ambulante medizinische Versor-
gung der Bevölkerung – einschließlich Gebäude für Verwaltung und Versorgung, 

- Anlagen und Einrichtungen zur Stationierung von Fahrzeugen für notärztliche Ein-
sätze sowie sonstige Rettungs- und Krankentransportwagen (Rettungswache), 

- Anlagen und Einrichtungen für die stationäre und ambulante medizinische 
und/oder pflegerische Nachsorge (Reha/Wellness) – einschließlich Gebäude und 
Räume für Verwaltung und Versorgung, 

- Anlagen und Einrichtungen für die berufliche Aus- und Fortbildung des medizini-
schen und pflegerischen Personals, 

- Wohngebäude für Personal, 
- Beherbergungsbetriebe, soweit sie nur der vorübergehenden Unterbringung von 

Patienten und/oder deren Besuchern oder sonstigen Benutzern des „Medizinisch-
Klinischen Zentrums dienen („Patientenhotel“, „Gesundheitshotellerie“) 

- Gebäude und Räume für freie Berufe und den freien Berufen artverwandte Berufe 
des Gesundheits- und Heilwesens (z.B. Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten, Er-
gotherapeuten, Heilpraktiker, Logopäden etc.) 

- Schank- und Speisewirtschaften zur Versorgung des Personals, der Patienten, de-
ren Besucher sowie sonstiger Benutzer des „Medizinisch-Klinischen Zentrums“. 

- Betriebe des Einzelhandels mit Medizinprodukten i.S. von § 3 Nr. 1 – 3 Medizin-
produktgesetz (MPG), soweit diese keine Auswirkungen i.S. von § 11 Abs. 3 Satz 
2 und 3 BauNVO1990 haben, sowie Läden zur Versorgung des Personals, der Pati-
enten, deren Besucher sowie sonstiger Benutzer des „Medizinisch-Klinischen Zent-
rums“ mit Waren des täglichen Bedarfs und max. 800 m² Verkaufsfläche, 

- Parkflächen für Besucher, Patienten und Beschäftigte der Klinik und 
- ambulante Pflegedienste  
 

Die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf im Sonder-
gebiet „Medizinisch-Klinisches Zentrum“ durch die Grundflächen von Nebenanlagen (hier: 
u.a. Parkplätze/Parkdecks, Zuwegungen sowie Feuerwehrzufahrten) bis zu einer GRZ = 
0,8 überschritten werden.  
 

2.2 
 

Höhe baulicher Anlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 un d § 18 Abs. 1 BauNVO) 

     
 
 
 

 
Bezugspunkt für die im Bebauungsplan festgesetzten höchstens zulässigen Gebäude-
höhen ist die Fahrbahnoberkante der Planstraße. Die Zulässigkeit von darüber hinaus ge-
henden betriebstechnischen Anlagen bleibt in den Teilbaugebieten der Nr. 1 und 2 unbe-
rührt.  

 

2.3 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

2.3.1 Oberflächenbefestigung:  Gehwege, Garagenzufahrten, Feuerwehrumfahrten und Hof-
flächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind wasserdurchlässig, d.h. mit Rasen-
kammersteinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässigem Fugenpflaster zu befestigen.  
 

2.3.2 Begrünung:  Begrünungen: Mind. 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit standort-
gerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gelten 1 Baum je 35 m², ein Strauch je 2 m² 
(zur Artenauswahl und Pflanzqualität s. Ziffern 2.5.1 und 2.5.2 sowie 4.7). Die zeichnerisch 
und gem. 1.2.6.2 und 1.2.6.3 festgesetzten Anpflanzungen und zu erhaltenden Gehölze 
werden zur Anrechnung gebracht. 

  
2.4 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
 

2.4.1 Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen ausgenommen von Einfriedungen 
unzulässig. 
 

2.4.2 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft mit dem Entwicklungsziel frisches bis wechselfeuchtes Extensivgrünland 
mit besonderen Funktionen für den Artenschutz (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 
Maculinea nausithous): 
 
a) Das vorhandene Grünland ist als ein- bis zweischüriges Extensivgrünland zu bewirt-
schaften. Die erste Mahd soll zwischen dem 20.05. und dem 15.06. eines jeden Jahres 
erfolgen. Die zweite Mahd soll nach dem 31.08. erfolgen. Fällt der zweite Wiesenaufwuchs 
schwach aus, kann auf die zweite Mahd verzichtet werden. Das Schnittgut ist abzutrans-
portieren, Düngung und Pflanzenschutz sind unzulässig. 
 
b) Bei der ersten jährlichen Mahd sollen in einer Größenordnung von 20 % der Fläche un-
gemähte Streifen verbleiben. Bei zweischüriger Nutzung sind die Streifen im Rahmen der 
zweiten Mahd zu mähen. Bei einschüriger Nutzung soll die Lage der Streifen von Jahr zu 
Jahr wechseln. Dauerbrachen sollen nicht entstehen.  

 
2.4.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft mit dem Entwicklungsziel Streuobstwiese: 
 
a) Im Bereich der Fläche ist unter Erhaltung und Ergänzung der vorhandenen Obstbaum-
reihe eine Streuobstwiese aus bewährten Hochstamm-Obstbäumen (1 xv., STU 8-10 cm) 
anzulegen. Zu verwenden sind hochstämmige Obstbäume regionaltypischer Sorten (be-
vorzugt Apfel, Birne, Süßkirsche). Die vorhandenen und die neu anzupflanzenden Bäume 
sind fachgerecht zu pflegen. Ausfälle sind zu ersetzen. 
 

Sortenauswahl 
Rote Sternrenette - Apfel 
Roter Boskoop - Apfel 

Graue französische Renette - Apfel 
Rheinischer Bohnapfel – Apfel 
Riesenboiken - Apfel 

Gravensteiner - Apfel 
Roter Trierer Weinapfel - Apfel 
Winterglockenapfel - Apfel 
Roter Herbstkalvill - Apfel 

Winterrambour - Apfel 
Kaiser W ilhelm - Apfel 
Schöner von Nordhausen - Apfel 

Jakob Lebel - Apfel 
Clapps Liebling  - Birne 
Gute Graue - Birne 
Frühe von Trevoux - Birne 

Große schwarze Knorpelkirsche - Kirsche 
Schneiders späte Knorpelkirsche - Kirsche 

 
b) Das über Selbstbegrünung zu entwickelnde Grünland ist als ein- bis zweischüriges Ex-
tensivgrünland zu bewirtschaften. Die erste Mahd soll erst ab 15.06. eines jeden Jahres 
erfolgen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig. Alternativ 
zulässig: Schafbeweidung im Durchtrieb 
 

2.5 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuc hern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

2.5.1 Anpflanzung von standortgerechten, einheimischen Laubsträuchern und –bäumen (Min-
destqualität: Str., v. 100-150 bzw. Hei, 2 x v., 150-175): 

  
Artenliste 
Acer campestre - Feldahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Crataegus monogyna/laevigata - Weißdorn 

Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Pyrus communis - Wildbirne 
Rosa canina agg. - Hundsrose 

Salix caprea - Salweide 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Sorbus aucuparia - Eberesche 

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball  
 
2.5.2 Anpflanzung von Laubbäumen (Hochstämme, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 x v., mit Ballen 

(m.B.), Stammumfang (STU) 14-16 cm) gem. Plankarte. 
 

Artenliste Bäume 
Aesculus hippocastanum - Kastanie 
Acer campestre - Feldahorn 
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 

Carpinus betulus - Hainbuche 
Fraxinus excelsior - Esche 
Quercus robur - Stieleiche 

Quercus petraea - Traubeneiche 
Tilia cordata - Winterlinde 
Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

 
Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe > 5 m² je Baum vorzusehen. Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 
5 m gegenüber den in der Plankarte festgesetzten Standorten ist zulässig. 
 

2.5.3 Anpflanzung von Laubsträuchern und –bäumen: Geschlossene Gehölzpflanzung, beste-
hend zu 2/3 der Pflanzfläche aus Sträuchern und zu 1/3 aus Bäumen der Artenliste unter 
2.5.1. Es gilt: 1 Strauch / m², 1 Baum / 5 m². 
 

2.6 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB:  
 

 Bei der Herstellung der Gebäude sind die Anforderungen nach DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“, Ausgabe 1989, zu berücksichtigen: 
 

 - Die resultierende Schalldämmung des Außenbauteiles (Fassadenabschnittes) muss 
bei Einstufung in den Lärmpegelbereich III für Bettenräume in Krankenanstalten erf. 
R´w, res = 40 dB und im Lärmpegelbereich II erf. R´w, res = 35 dB betragen. 

- Für sonstige Räume können geringere Anforderungen in Abhängigkeit der jeweili-
gen Raumfunktion berücksichtigt werden (im Lärmpegelbereich III, Büroräume 30 
dB, Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume, Unterrichtsräume etc. 35 dB).  

 - Die Anforderungen an die Verglasungen/Fensteranlagen betragen bei einer Einstu-
fung in den Lärmpegelbereich III in Bettenräumen erf. R´w = 35-37 dB in Abhängig-
keit des Fensterflächenanteils der Fassade. Im Lärmpegelbereich II können die An-
forderungen an die Verglasungen auf erf. R´w = 30-32 dB reduziert werden. 

 
 Die im Einzelfall heranzuziehenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 sind den kartogra-

fischen Darstellungen der Gutachterlichen Stellungnahme P 08050-1 der GSA Limburg 
vom 09.03.2009 zu entnehmen.  
 

2.7 Festsetzungen für die Erhaltung von Bäumen, Str äuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 

 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind zu unter-
halten und bei Absterben zu ersetzen; bei Baumaßnahmen sind sie gegen Be-
schädigungen zu schützen. 

 

Teil B  
 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
(Satzung gemäß § 81 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)  

  
3.1 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 81 Abs. 1 Nr.  3 H BO) 

 
Die Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehältnisse sind innerhalb der Gebäude vorzu-
sehen oder zwecks Sichtschutzes einzufrieden. 
 

3.2 Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs . 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 1,80 m.  
 

3.3 PKW-Stellplätze (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 A bs. 1 Nr. 4 HBO) 
 

3.3.1 PKW-Stellplätze sind mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässigem 
Fugenpflaster zu befestigen.  
 

3.3.2 Pro 5 Stellplätze ist mindestens ein einheimischer, standortgerechter großkroniger Laub-
baum (gem. Artenliste Ziffer 3.3.3) zu pflanzen und zu unterhalten. Die gemäß den zeich-
nerischen Festsetzungen anzupflanzenden Bäume werden zur Anrechnung gebracht. Die 
Anpflanzungen können auch in den Randbereichen vorgesehen werden. 
 

3.3.3 Anpflanzung von Laubbäumen (Hochstämme, Mindest-Pflanzqualitäten: 3 x v., m. B., STU 
12-14 cm) gem. Artenliste: 
 

Acer campestre – Feldahorn 
Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn 

Sorbus aucuparia – Eberesche 
Tilia cordata – Winterlinde 
Quercus robur – Stieleiche 

 
 
 
 
 Teil C  

 
4 Kennzeichnungen und Hinweise  

 
4.1 Stellplatzsatzung 

 
Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-
schriften der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen in der zum Zeitpunkt der Bauantrags-
tellung geltenden Fassung ergänzt.  
 

4.2 Bodendenkmäler 
 

 Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 20 HDSchG 
dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 
unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle 
sind gem. § 20 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unver-
änderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 
Fundes zu schützen.  
 

4.3 Leitungsinfrastruktur 
 
Alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Kanal, Gas, Strom, Telekommunikation) haben 
ihre Leitungen unterirdisch zu verlegen. Die Trassenführung ist mit der Stadt Usingen ab-
zustimmen. 
 

4.4 Transformatorenstation 
 
Die Süwag Netzgservice GmbH weist darauf hin, dass im Bereich der Straßenverkehrsflä-
che Weilburger Straße (B 456) ein geeigneter Standort (z.B. ein 3,5m x 4m großes Grund-
stück) für eine Transformatorenstation erforderlich ist.  
 

4.5 Baufreihaltezone gem. § 23 (1) HStrG (nachrichtlich ):  
 
Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen  
 

- Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äuße-
ren Rand der Fahrbahn, 

- bauliche Anlagen, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen unmittel     
bar oder mittelbar angeschlossen werden sollen,  

 
nicht errichtet werden. Satz 1 Nr.1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabungen 
größeren Umfangs. 
 

4.6 Artenschutz 
 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange werden nachfolgende Hinweise aufge-
nommen: 
 

-  Um Gefährdungen einzelner Fledermausindividuen und ihrer Fortpflanzungsstätten 
auszuschließen, ist die Feldscheune im Südosten des Plangebietes vor ihrer Nieder-
legung nochmals auf die Anwesenheit von Fledermäusen hin zu prüfen. 

-  Um eine direkte Gefährdung einzelner Individuen europäischer Vogelarten (insbe-
sondere der als Brutvogel auftretenden Feldlerche) im Zuge der Bauarbeiten zu ver-
meiden, ist die erforderliche Baufeldvorbereitung (Abschieben des Oberbodens) au-
ßerhalb der Brutsaison – also zwischen September und Mitte Februar - durchzufüh-
ren. 

-  Um eine Gefährdung einzelner Individuen des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) sowie eine Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Art zu vermeiden, sind die festgesetzten Ausgleichsflächen 
gem. 2.4.2 im Rahmen der Baumaßnahmen für das Sondergebiet sowie das Regen-
rückhaltebecken wirksam gegenüber Beeinträchtigungen wie z.B. ein Befahren oder 
die Zwischenlagerung von Erdaushub oder Baumaterialien zu schützen.  

 

4.7 Begrünung der Grünflächen und Grundstücksfreifläche n/Artenempfehlungen 

 Artenliste 1 (Bäume):    

 Aesculus hippocasta-
num 

- Kastanie Prunus avium - W ildkirsche 

 Acer campestre - Feldahorn Prunus div. spec. - Zierkirsche, -pflaume 
 Acer platanoides - Spitzahorn Quercus robur - Stieleiche 

 Acer pseudoplatanus - Bergahorn Quercus petraea - Traubeneiche 
 Carpinus betulus - Hainbuche Tilia cordata - W interlinde 
 Crataegus `Paul Scarlet´ - Rotdorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

 Juglans regia - Walnuss Sorbus aria / intermedia - Mehlbeere 
 Malus div. spec. - Zierapfel Sorbus aucuparia - Eberesche 

 Artenliste 2 (Sträucher):   

 Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Rosa canina  - Hundsrose 
 Corylus avellana - Hasel   
 Crataegus monogyna 

Crataegus laevigata 
- Weißdorn 
 

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

 sowie an blühenden Ziersträuchern / Arten alter Ba uerngärten  
 Cornus mas - Kornelkirsche Mespilus germanica - Mispel 
 Buddleja davidii - Sommerflieder Philadelphus coronarius - Falscher Jasmin 

 Buxus sempervirens - Buchsbaum Ribes sanguineum - Blut-Johannisbeere 
 Deutzia hybrida - Deutzie Syringa vulgaris - Flieder 
 Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea bumalda - Sommerspiere 

 Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela florida - W eigelie 
   Rosa div. spec. - Rosen 

 Artenliste 3: Kletterpflanzen   
 Clematis div. spec. - Clematis, Waldrebe Parthenocissus spec. - W ilder Wein 

 Hedera helix - Efeu Vitis vinifera - Echter Wein 
 Lonicera periclymenum - Wald-Geißblatt Wisteria sinensis - Blauregen, Glyzine 
 Lonicera caprifolium - Geißblatt   

 
4.8 Schallschutz 

 
 Aufgrund der benachbarten Nutzung des Feuerwehrstützpunktes sowie durch An- und 

Abfahrtstrecken von Rettungsfahrzeugen auf dem Klinikgelände selbst, können in Teilab-
schnitten der Gebäude höhere Luftschalldämmwerte bei den Außenbauteilen zur Minde-
rung der durch Sondersignale (Martinshorn) hervorgerufenen Spitzenpegeleinwirkungen in 
immissionssensiblen Räumen (Bettenräume, Untersuchungsräume etc.) erforderlich wer-
den. 
Zusätzlich zur Berücksichtigung der Planungsanforderungen der DIN 4109 „Schallschutz 
im Hochbau“, Anforderungen und Nachweise, /11.1989/ gegenüber Außenlärm nach den 
Vorgaben der Lärmpegelbereiche (LPB), sind die Regelungen gegenüber Pegelspitzen 
nach Pos.5.5 „Ermittlung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ und Anhang B der DIN 
4109 /11.1989/ sinngemäß zu berücksichtigen. 
Ergänzend kann hierzu die VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen“ /1987/, Pos. 6, herangezogen werden. 
 

 
 
 
 

2.8 Zuordnungen nach § 9 Abs. 1a BauGB: 
 

 Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft werden 
als Ausgleich insgesamt 381.732 Punkte aus den nachfolgend genannten Ökokontomaß-
nahmen der Stadt Usingen zugeordnet. 
 
a) Umwandlung von Fichtenreinbeständen auf feuchten Standorten in standortgerechten 
Laubmischwald mit Waldaußenrand in der Gemarkung Merzhausen, Flur 12, Flurstücke 
46-50 (149.820 Punkte) 
 
b) Sanierung und Wiederherstellung einer Streuobstwiese in der Gemarkung Wernborn, 
Flur 6, Flurstück 14 (132.132 Punkte) 
 
c) Umwandlung einer Ackerfläche in der Usa-Aue oberhalb der Schlappmühle in extensiv 
zu nutzendes Grünland in der Gemarkung Usingen, Flur 26, Flurstücke 2026-2039 und 
2056-2058 (99.780 Punkte) 
 
Von den insgesamt zugeordneten Maßnahmen / Punkten entfällt ein Anteil von 99 % auf 
die Baugrundstücke und von 1 % auf die öffentlichen Verkehrsflächen. 
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